jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 2 FBAG Trennung der
Tatigkeitsbereiche

FBAG - Flughafen-Bodenabfertigungsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

1. (1)Anbieter von Bodenabfertigungsdiensten mussen ihre Ubrige Geschaftstatigkeit von der Tatigkeit der
Erbringung von Bodenabfertigungsdiensten unter Beachtung handelsrechtlicher Grundsatze buchmafig trennen.

2. (2)Das Leitungsorgan und die Dienstleister haben nachzuweisen, dall zwischen ihren Tatigkeiten als Anbieter von
Bodenabfertigungsdiensten und ihren Ubrigen Tatigkeiten, die mit der Einhebung von Gebuhren verbunden sind,
keine Finanzflisse stattfinden.

3. (3)Die buchmaRige Trennung und das Vorhandensein allfalliger Finanzflisse sind am Ende eines jeden
Geschaftsjahres von einem Wirtschaftsprifer zu prufen. Ein Prufbericht dartber ist der Genehmigungsbehoérde
jahrlich vorzulegen.

In Kraft seit 01.01.2008 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 2 FBAG Trennung der Tätigkeitsbereiche
	FBAG - Flughafen-Bodenabfertigungsgesetz


